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Wolfgang Krauß

1664–2014: 350 Jahre Mennistenkonzession
Ein wichtiger Schritt zu Toleranz und Menschenrechten

Vom 4. August 1664 datiert ein Schreiben des Pfälzer Kurfürsten Karl Ludwig an seine 
Amtleute. In dieser Mennistenkonzession konstatiert er den der Verwaltung schon 
bekannten Umstand, dass sich im durch den 30-jährigen Krieg verwüsteten Kurfür-
stentum „neben anderen Zuwanderern auch Leute eingefunden haben, die man Men-
nisten nennt“. Sie versammeln sich „abgesondert von den üblichen Religionen“ und 
kennzeichnen sich dadurch, dass „sie sich des Gewehrs und aller Kriegshändel ent-
halten“. Sie hätten „auch sonst noch die einen oder andern Sonderbarkeiten unter 
sich“, das sei aber unerheblich und interessiere ihn nicht, „weil wir zuvörderst Men-
schen und Untertanen benötigen, die das verödete Land wieder aufbauen und instand 
bringen“.

Schon seit Kriegsende 1648 waren täuferische Flüchtlinge aus der Schweiz in die 
Kurpfalz eingesickert. Ihr Aufenthalt war jedoch illegal, ihre Versammlungen verboten. 
Einige der kleinen Reichsritterschaften im Kraichgau taten sich zunächst leichter. 
Schon 1650 stellten die Herren von Venningen eine Niederlassungsbewilligung aus. 
Anders in kurpfälzischem Gebiet. Noch im März 1661 sprengt der Schaffner des Sins-
heimer Stiftes einen Gottesdienst in Steinsfurt, registriert und verhört die Teilnehmer. 
Im Juli 1661 wird ein Bußgeld von 100 Reichstalern für die heimlichen Versammlungen 
festgesetzt. Wiederholt bitten die Täufer, ihre Versammlungen in aller Stille halten zu 
dürfen. Im Januar 1662 verfügt der Kurfürst, die Zusammenkünfte nicht mehr zu behin-
dern, aber von jedem Teilnehmer ein Kopfgeld einzuziehen. Eine Vorstufe zur Konzes-
sion zweieinhalb Jahre später.

Nun erlässt der Kurfürst eine Generalkonzession und verlautbart: „diese vorer-
wähnten Mennisten (...) vorerst ( ... ) zu dulden, jedoch in beschränktem Ausmaß.“ Und 
Karl Ludwig stellt Bedingungen: Alle sollen registriert werden. Nicht mehr als 20 Per-
sonen dürfen sich versammeln. Sie dürfen „niemanden zu sich hereinlassen“ und es 
wird ihnen befohlen, „sich des Wiedertaufens gänzlich zu enthalten“. Auch müssen sie 
sechs Gulden mehr Steuern als andere Untertanen entrichten, die sogenannten „Men-
nisten-Recognitionsgelder“.

Die Mennistenkonzession, das Toleranzedikt des Kurfürsten Karl Ludwig von 1664, 
markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Freiheits- und Menschen-
rechten. Mit ihr wurde einer religiös nonkonformen Gruppe ein, wenn auch einge-
schränktes, Existenz- und Bleiberecht zugestanden. Nachkommen der damaligen 
Einwanderer versammeln sich noch heute in den Mennonitengemeinden links 
und rechts des Rheins. Die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennonitenge-
meinden (ASM) und der Verband deutscher Mennonitengemeinden (VdM) feierten 
unter dem Motto „Ohne Gewehr und Krieg. Menschen, die aufbauen“ das Jubiläum 
mit einer zentralen Veranstaltung am 8. November 2014 in Heidelberg.
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Mennistenkonzession von Kurfürst Karl Ludwig, 4. August 1664 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 
77 Nr 4336 b. – Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte beim Generallandesarchiv)
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Die Mennistenkonzession markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der 
Freiheits- und Menschenrechte. Zeitbedingt zunächst als fürstliches „Privileg“ für eine 
Gruppe religiöser Nonkonformisten formuliert, mit manchen Einschränkungen und 
erhöhter Steuerlast versehen, lässt sie sich doch als Vorläuferin heutiger Grundrechte 
sehen. Die Existenz religiöser Dissidenten und ihre rechtliche Integration in die ent-
stehende bürgerliche Gesellschaft gab wesentliche Impulse für die Formulierung und 
Durchsetzung der Menschenrechte. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung als Kon-
kretion der Religions- und Gewissensfreiheit wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
im Dialog mit den Mennonitengemeinden und auf dem Hintergrund ihrer Geschichte 
ins Grundgesetz aufgenommen.

Zum ersten Mal formuliert 1664 ein bedeutender Staat in Süddeutschland ein 
Bleibe- und Existenzrecht für Menschen abweichenden Glaubens. Der Westfälische 
Friede erwähnt nur Katholiken, Lutheraner und Reformierte als rechtlich zulässig, wo 
der Fürst die jeweilige Konfession zu der seinen macht. Mit der Bezeichnung „Menni-
sten“, nach dem niederländischen Täuferführer Menno Simons (1496 – 1561), umging 
der Kurfürst die nach Reichsrecht noch immer drohende Todesstrafe für „Wieder-
täufer“. – Im 16. Jahrhundert war die Täuferbewegung, oft als „linker Flügel der Refor-
mation“ bezeichnet, durch unnachgiebige Verfolgung auch in der Kurpfalz ausgelöscht 
worden.

Aus dem „Vorerst“ wurde eine dauernde Ansiedlung. Zwar gab es Rückschläge und 
Einschränkungen. Die Konzession musste zum Thronantritt jedes Kurfürsten gegen 
Sonderzahlungen erneuert werden. Doch zu profitabel waren die innovativen menno-
nitischen Landwirte, als dass die Duldung widerrufen worden wäre. Im 18. und 19. Jahr-
hundert wanderten allerdings viele weiter nach Nordamerika, wo sie ihren Glauben 
wirklich frei leben konnten und auch die wirtschaftlichen Bedingungen besser waren. 
In einem spannungsreichen Verhältnis zur dortigen Gesellschaft entwickelten sie den 
ursprünglichen Nonkonformismus weiter zur Identität einer „historischen Friedens-
kirche“.

Für die Hiergebliebenen war die Duldung ein zweischneidiges Schwert. Sie hatten 
einen Ort zum Überleben und wurden durch innovative Landwirtschaft wirtschaftlich 
erfolgreich. Doch passten sie sich notgedrungen den Bedingungen der Duldung an 
und so relativierte sich nach und nach die Entschiedenheit ihres Glaubens samt ihres 
an der Nachfolge Jesu orientierten Pazifismus. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
eine Rückbesinnung ein. Wichtigen Einfluss hatten dabei mennonitische Kriegsdienst-
verweigerer aus USA und Kanada, die als Paxboys humanitäre Hilfe leisteten.

Statt zum eigentlichen Jubiläumsdatum am 4. August 2014 luden links- und rechts-
rheinische mennonitische Gemeindeverbände am 8. November 2014 zur Feier ins bap-
tistische Gemeindezentrum „Hoffnungskirche“ ein. Den Festvortrag hielt die Vorsit-
zende des Mennonitischen Geschichtsvereins, Astrid von Schlachta von der Universität 
Regensburg. Ihr Vortrag soll im Jahrbuch des Heidelberger Geschichtsvereins 2016 Auf-
nahme finden.
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Mennistenkonzession von Kurfürst Karl Ludwig, 4. August 1664
Carl Ludwig Pfalzgraf bey Rhein, Von Gottes gnaden, Erzschatzmeister und Churfürst

Lieber Getreuer. Dir ist vorhin bekannt, weß gestalt seither des langwührigen Kriegs, 
und dadurch verursachter eröd- und verwüstung Unseres Churfürstentumbs und 
Landen unter anderen einkömlingen, auch eine art leuthe, die man Mennisten nennt, 
sich eingefunden, welche ihre versammlung von anderen im Reich üblichen Religionen 
absonderlich halten, des gewehrs und aller Kriegshändel sich eußern, auch sonsten 
etwan eine oder andere sonderbarkeiten unter sich haben, nach denen wir Uns zu 
erkundigen auß mehreren Ursachen, zuforderst weil Wir Menschen und Unterthanen, 
die das verödete Land wiederum bauen und in stand bringen, höchst bedörffen, nit 
rathsamb erachten. Wan Wir nun vorerwehnte Mennisten und anderer, so zu Ihnen 
insgemein gerechnet werden, vor erst und biß zu anderwertiger Unserer Verordnung 
in Unserem Churfürstenthumb, jedoch auf gewiße beschränkte Maß zu gedulden ent-
schloßen, alß befelen Wir dir hiemit gnädigst und wollen, daß du alle dergleichen in 
Unserem dir anvertrauten Ambt befindliche Personen in eine gewisse Verzeichnus 
bringest, demnächst ihnen bedeutest, daß sie Ihren Gottesdienst in Dörffern, wo fünf 
und mehr hausgesinde wohnen, in ihren Zusammenkünften dergestalt halten mögen, 
daß nit mehr als zwantzig hausgesinde sich auf einmal bei einander finden, dazu daß 
sie von anderen Religions Verwandten niemand zu sich herein laßen, nichts Gotteslä-
sterlich „aufrührisch“ oder der Obrigkeit verkleinerliches reden oder thun, dabeneben 
des Wiedertauffens sich gäntzlich enthalten, und zur recognition für diese ihnen ver-
stattete freyheit diß Jahr ein jedweder haußwürth drey, hernach jährlich und alle Jahr, 
so lang wir diese Concession nit einziehen Sechs gülden über das jenige, so andere 
Unsere Underthanen Uns entrichten, zahlen, Welche Du Unß Unterm titul, Mennisten 
recognition geld, zuberechnen hast, mit dieser verwarnung, daß, da Personen, so sich 
bey dir [„euch“ überschrieben] nit angemeldt und in voranbefohlenem Verzeichnus 
nit gebracht waren, in dem dir anvertrauten Ambt, es seyen Mennisten oder deren 
genannte Brüder und anhänger, sich würden betretten laßen, dieselbe nit allein vor 
sich, sondern auch diejenigen, welche sie untergeschlüpfet, mit ernster abitrat Straff 
sollen angesehen, und in unsrem Churfürstentumb und Landen ihnen kein aufenthalt 
verstattet werden. Daran verrichtestu Unseren gnädigen willen und ernste meinung. 
Und Wir sind dir mit gnaden gewogen.
Heydelberg, den 4. Augusti 1664




